
Öffentliche Sitzung des Sportausschusses vom 09. Oktober 2024 Beschlussseite
TOP 1 (Entfristung von Stellen,   20-26 / V 14732)  

Beschluss: (gegen die Stimmen von 6 Stadträt*innen)

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Entfristung von

 3,0 VZÄ-Stellen bei RBS, Geschäftsbereich Sport
 1,0 VZÄ-Stellen bei RBS, Stabsstelle Recht
 1,0 VZÄ-Stellen bei RBS, Stabsstelle Presse und Kommunikation

ab 01.01.2025 sowie ggf. die Stellenbesetzung beim Personal- und 
Organisationsreferat zu veranlassen.

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 
Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 493.400 Euro durch Mittelumschichtung 
aus dem Sach- in den Personalhaushalt im Rahmen des Schlussabgleichs 
2025 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

3. Das Produktkostenbudget des Produkts 39111000 Overheadkosten Referats- 
und Geschäftsleitung erhöht sich dauerhaft ab 2025 um bis zu 186.000 Euro, 
davon sind dauerhaft ab 2025 bis zu 186.000 Euro zahlungswirksam 
(Produktauszahlungsbudget).

Das Produktkostenbudget des Produkts 39421100 Förderung von 
Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung erhöht sich 
dauerhaft ab 2025 um bis zu 307.400 Euro, davon sind dauerhaft ab 2025 bis 
zu 307.400 Euro zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

Das Produktkostenbudget des Produkts 39421100 Förderung von 
Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung reduziert sich 
dauerhaft ab 2025 um bis zu 171. 000 Euro aufgrund der Mittelumschichtung 
innerhalb des Produkts und zum Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- 
und Geschäftsleitung.

Das Produktkostenbudget des Produkts 39421200 Förderung der 
Sportorganisationen reduziert sich dauerhaft ab 2025 um bis zu 322.500 Euro 
aufgrund der Mittelumschichtung zum Produkt 39111000 Overheadkosten 
Referats- und Geschäftsleitung und zum Produkt 39421100 Förderung von 
Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung.

4. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung erfolgt in der Vollversammlung.


